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Kreis Warendorf 
Der Landrat 
 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

Vollzug der Geflügelpestverordnung 
 

1. Die Tierseuchenverfügung zum Schutz vor der Geflügelpest bei 
Nutzgeflügel im Kreis Warendorf vom 14.12.2023 wird hiermit aufgehoben. 

 
2. Diese Allgemeinverfügung tritt am Montag, 15.01.2023, 00:00 Uhr, in Kraft. 

 
 
Begründung:  
 
Im Kreis Gütersloh wurde seit dem 15.12.2023 kein neuer Fall von Geflügelpest 
bei gehaltenen Vögeln festgestellt. Virusnachweise bei Wildvögeln haben sich in 
Nordrhein-Westfallen nur sporadisch und singulär ergeben. 
  
Da im Kreis Warendorf zudem kein positiver Fall von Geflügel- oder 
Wildgeflügelpest bekannt geworden ist, wird die angeordnete Schutzmaßnahme 
aufgehoben.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster, erhoben werden. 
Die Erhebung hat schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle zu erfolgen. Die Klage kann auch mit qualifizierter elektronischer 
Signatur durch Zuleitung über das Elektronische Gerichts- und 
Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts erhoben werden.  
 
48231 Warendorf, 12.01.2024 
 
 
 
 
Dr. Olaf Gericke 
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